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 XVII

Vorwort zur ersten Auflage

Häufig wird die tiefgreifende Internationalisierung unserer Lebenszusammenhän-
ge vor allem als wirtschaftliche Globalisierung, als ‚von oben‘ den Menschen auf-
gezwungen und als bedrohlich wahrgenommen. Bei genauerem Hinsehen können 
wir aber auch viele Tendenzen sozialer, politischer und kultureller Internationa-
lisierung ausmachen. Sie bergen Risiken, aber auch vielfältige Chancen. Dies gilt 
auch für den Bereich der Arbeits- Beschäftigungs- und Partizipationsbedingun-
gen der Menschen. Weder stimmt es, dass die Globalisierung wie ein Sturm alle 
bestehenden nationalen Schutzregeln für die Menschen hinwegfegt, noch ist die 
Annahme richtig, dass der globalisierte Kapitalismus grundsätzlich nicht im In-
teresse der arbeitenden Menschen gezähmt und reguliert werden könne. Gerade 
vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise seit dem Jahre 2008 stellt 
sich diese Frage einer angemessenen Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
drängender denn je.

Dieses Buch will ein differenziertes Bild der tatsächlich bestehenden Mechanis-
men und Möglichkeiten zeichnen, die Erwerbsbedingungen über die Grenzen der 
Nationalgesellschaften hinweg im Sinne der Beschäftigten und einer nachhaltigen 
gesellschaftlichen Entwicklung zu beeinflussen. Ein tieferes Verständnis der Inter-
nationalisierung von Erwerbsregulierung ist für Wissenschaftler und für Prakti-
ker wichtig. Auch wenn hier eine sozialwissenschaftliche und speziell eine sozio-
logische Betrachtungsweise im Vordergrund steht, kann diese Veröffentlichung 
doch auch für den Bereich der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie für 
andere Disziplinen (wie z. B. die Sozialgeographie, die Kommunikations- und die 
Geschichtswissenschaft) hilfreich sein. Diejenigen, die im Rahmen (inter-)gou-
vernementaler Strukturen arbeiten, können durch die Lektüre die widersprüchli-
chen Tendenzen von Abgabe und Zugewinnen nationalstaatlicher Souveränität im 
Prozess der Internationalisierung von Erwerbsregulierung besser verstehen. Füh-
rungskräfte und Interessenvertreter in grenzüberschreitend aktiven Unternehmen 
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können die Chancen, aber auch die Fallstricke der Unternehmensinternationali-
sierung für den Bereich der Erwerbsregulierung besser erkennen und gestalten. 
Für international aktive Organisationen wie z. B. Gewerkschafts- und Unterneh-
merverbände, Verbraucherverbände und andere Nicht-Regierungs-Organisatio-
nen können die folgenden Ausführungen dazu beitragen, die eigenen Handlungs-
möglichkeiten und -grenzen angemessener abzuschätzen und zu entwickeln. Wer 
das Gesamtpanorama internationaler Erwerbsregulierung überblickt, wird viele 
neue Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für sich entdecken.

Das vorliegende Buch entstand aus mehrjährigen Erfahrungen in Forschung 
und Lehre. Ich danke dem gesamten Team am Lehrstuhl Soziologie/Organisa tion, 
Migration, Mitbestimmung der Ruhr-Universität Bochum, besonders Markus 
Hertwig, Fabian Hoose und Sophie Rosenbohm, für fruchtbare Zusammenarbeit 
und hilfreiche Hinweise und Kommentare. Dies gilt auch für die Studierenden 
verschiedener Seminare, in denen Teilaspekte dieser Veröffentlichung thematisiert 
wurden. Mein Dank gilt auch Patricia Pielage, Katharina Westerholt, Johannes 
Pries und besonders Christopher Collet, die bei der Literaturrecherche und Mate-
rialzusammenstellung mit viel Engagement geholfen haben.

Soweit sinnvoll wurden anderssprachige Zitate vom Autor ins Deutsche über-
setzt. Die Abkürzungen internationaler Organisationen wurden in der Regel in 
der jeweiligen internationalen Fassung beibehalten. Alle zitierten Linkadres-
sen von Webseiten wurden im April 2016 überprüft. Entgegen traditionellen Ge-
wohnheiten wurden Internet-Adressen in recht breitem Umfang in die Fußnoten 
aufgenommen, sie sollen einen schnellen Zugriff auf einschlägige und qualitativ 
hochwertige Quellen ermöglichen. Trotz aller Hilfe und Unterstützung liegt die 
Verantwortung für mögliche Unzulänglichkeiten des Textes bei mir. Für jede Art 
von Kritik, Verbesserungsvorschlägen und Kommentaren bin ich deshalb dankbar 
(ludger.pries@rub.de).

Bochum, im April 2009
Ludger Pries
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Vorwort zur zweiten, aktualisierten 
und grundlegend erweiterten Auflage

Ob es um Kinderarbeit in Indien, erzwungene Sexarbeit zwischen Rumänien und 
Deutschland, Vollzeitarbeit in Mexiko mit einem Einkommen unterhalb des Exis-
tenzminimums, verwehrte Möglichkeiten gewerkschaftlicher Organisierung in 
vielen Teilen der Welt, ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit zwischen Männern 
und Frauen, um gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen, Anerkennung und 
Menschenwürde in der Arbeit, um Mitbestimmung und andere Formen der be-
trieblichen oder überbetrieblichen Interessenvertretung, um die Zukunft der Ge-
werkschaften oder die Rolle von Nichtregierungsorganisationen für menschen-
würdige Arbeit geht – das Thema der „Erwerbsregulierung in einer globalisierten 
Welt“ ist aktueller denn je. Nach nur sechs Jahren der Drucklegung der ersten Auf-
lage waren – nicht zuletzt, weil sich im Bereich der grenzüberschreitenden Me-
chanismen der Erwerbsregulierung sehr viel verändert hat – substantielle Aktua-
lisierungen nötig.

Gleichzeitig wurde die zweite Auflage um zwei substantielle Teile erweitert. 
Zum einen wurde ein Abschnitt zu Theorien der Erwerbsregulierung aufgenom-
men, zum anderen wurde dem Modell der Erwerbsregulierung in Deutschland 
ein eigener Abschnitt gewidmet. Ich hoffe, dass das Buch damit für Studierende 
und Lehrende, aber auch für Praktiker, die mit Arbeit, Wirtschaft und Organisa-
tion im Allgemeinen und mit der Regulierung von Arbeits-, Beschäftigungs- und 
Partizipationsbeziehungen im Besonderen befasst sind, noch ‚runder‘ geworden 
ist. Das Buch ist aber auch eine Einladung an alle wissenschaftlich am Thema 
Interessierten, hinter die Kulissen der Alltagsnachrichten und auch der eigenen 
‚Alltagsempirie‘ zu schauen und ein tieferes Verständnis für dieses alle Menschen 
einer Erwerbsgesellschaft direkt betreffende Thema zu gewinnen.

Ich möchte ganz besonders Katrina Böse für umfangreiche Recherche- und 
Korrekturarbeiten danken, sie hat sich sehr gewissenhaft um die Überprüfung be-
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stehender Daten, Literaturhinweise und Internetinhalte gekümmert. Sehr hilf-
reich war auch die Unterstützung durch Susanne Axt und Valentin Gube.

Bochum, im Mai 2016
Ludger Pries
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1 Die gesellschaftliche Bedeutung 
der Erwerbsregulierung

Fast alle Menschen verbringen den Großteil ihres wachen Lebens mit Erwerbsar-
beit. Die Bedingungen, unter denen sie erwerbstätig sind (z. B. Lohnhöhe, Arbeits-
zeit, Urlaub), werden durch Gesetze, Tarifverträge, betriebliche Bestimmungen 
oder auch nur durch individuell-vertragliche Abmachungen festgelegt. Bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts wurden diese Bedingungen von Erwerbsarbeit über-
wiegend in den Grenzen von Nationalstaaten reguliert. Durch die zunehmende 
Internationalisierung von Produktion und Dienstleistungen nimmt die Wirksam-
keit nationaler Erwerbsregulierung ab. Niedrige Löhne in einigen Ländern kön-
nen zu Produktionsverlagerungen oder zu Lohnreduktionen in anderen Ländern 
führen. Arbeit und Produktion sind im 21. Jahrhundert immer stärker grenzüber-
schreitend vernetzt. Gerade die Kettenreaktionen, die von der US-amerikanischen 
Immobilienkrise über die allgemeine Finanzkrise zur globalen Wirtschaftskrise 
führten, machen diese internationale Verflechtung der Wirtschaft deutlich.

Während Arbeit, Produktion und Finanzen also in hohem Maße international 
vernetzt sind, erscheint die Regulierung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizi-
pationsbedingungen der erwerbstätigen Menschen zunächst weitgehend national 
strukturiert. Nationale Mechanismen und Institutionen dominieren immer noch 
die Festlegung etwa von Bezahlung, Arbeitszeit, Arbeitsschutz und Beteiligung 
der Beschäftigten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings eine Vielfalt 
von grenzüberschreitenden Formen der Festlegung z. B. von Mindeststandards für 
Arbeit und von Verhaltensregeln für internationale Konzerne. Auch wenn – wie 
in den weiteren Kapiteln gezeigt wird – diese Regulierungen jeweils ihre struktu-
rellen Begrenzungen haben und in der Praxis nicht immer umgesetzt werden: Im 
Vergleich etwa zur Finanzwirtschaft verfügt die Realwirtschaft durchaus über die 
Konturen einer emergierenden internationalen Governance von Erwerbsregulie-
rung. Es entsteht eine transnationale Netzwerktextur der Erwerbsregulierung, die 
internationale Organisationen, staatliche Akteure, Nicht-Regierungsorganisatio-

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2017
L. Pries, Erwerbsregulierung in einer globalisierten Welt,
DOI 10.1007/978-3-658-15044-0_1



2 Die gesellschaftliche Bedeutung der Erwerbsregulierung

nen, globale Konzerne, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen einbe-
zieht. Der ‚globalisierte Kapitalismus‘ agiert zwar grenzüberschreitend, aber nicht 
ungebändigt. Einige Beispiele können dies verdeutlichen.

Beispiel 1: Mattel, einer der größten Kinderspielzeughersteller der Welt, war im 
Jahre 2007 gezwungen, mehrere Millionen Barbie-Puppen und andere Spielgerä-
te aufgrund einer großen, weltweiten öffentlichen Kampagne zurückzunehmen. 
Giftige Stoffe waren in der Produktion oder für die Farben verwendet worden, 
mit denen zum Beispiel grüne Militärjeeps angemalt worden sind. Obwohl Mattel 
selbst ein durchaus strenges Qualitätskontrollsystem besitzt, ist auf diese Weise 
ein kurzfristiger wirtschaftlicher Schaden und längerfristiger Imageschaden ent-
standen. Dies hatte seinen Grund nicht zuletzt darin, dass in China, dem weltweit 
wichtigsten Produzenten von Kinderspielzeug, die Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen der Menschen in den verschiedenen Fertigungsstufen, Branchen und 
Regionen extrem stark auseinander gehen. Während die Arbeit bei den größeren 
Endherstellern, die mit Unternehmen wie Mattel direkt verhandeln, einigermaßen 
geregelt und erträglich ist, wird sie für die meisten Beschäftigten der vielen klei-
nen Zulieferer und der Zulieferer von Zulieferern immer schlechter bezahlt und 
ungeschützter. Durchaus modernen, vergleichsweise gut bezahlten Arbeitsplätzen, 
vor allem in den größeren chinesischen Städten, stehen zum Teil mittelalterliche 
Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse gerade in peripheren Regionen ge-
genüber. Offensichtlich reichte das hochformalisierte Qualitätskontrollsystem bei 
Mattel nicht aus, um die potentiellen Störquellen für Qualitätsproduktion durch 
die gesamte Zulieferkette zu kontrollieren. Über die erwähnte Rückrufaktion für 
Kinderspielzeuge können so – wenn auch nur für kurze Zeit – die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen auch aus den entlegensten und marginalisierten Tei-
len einer chinesischen Provinz in die globale Öffentlichkeit gelangen. Die lokalen 
Arbeits- und Betriebskulturen, die möglicherweise ausbeuterische Produktions-
organisation oder die praktizierten Maßstäbe für Gesundheitsschutz in einem 
kleinen Zulieferunternehmen verschaffen sich so weltweit Gehör.1

Beispiel 2: Wegen konjunktureller Schwankungen und allgemein gestiegener Pro-
duktivität der brasilianischen Automobilindustrie war im Volkswagenwerk in 
São Bernardo die Reduktion der Produktion und damit auch der Beschäftigung 
zum Ende der 1990er Jahre unvermeidlich. Während 1989 noch etwa 143 000 Ar-
beitnehmer bei den in Brasilien produzierenden Endherstellern und 310 000 in 
der Zulieferindustrie tätig waren, also insgesamt 453 000 Beschäftigte, sank de-

1 Vgl. zum Mattel-Unternehmen z. B. http://www.csr-asia.com/upload/csrasiaweeklyvol3week 
32.pdf; http://corporate.mattel.com/about-us/corporate-responsibility.aspx.
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ren Zahl bis 1997 auf insgesamt nur noch 329 000 Arbeitsplätze; hierin spiegeln 
sich Produktivitätsanstiege bei den Produzenten und ein geringeres Nachfrage-
wachstum als angenommen wider (Arbix/Rodriguez 1999). Der Volkswagenkon-
zern hatte in Deutschland seit den 1980er Jahren eine alternative Strategie ent-
wickelt zu dem hire and fire, also dem ständigen Einstellen und Entlassen von 
Beschäftigten je nach Auftragslage, wie es vor allem aus angelsächsischen Län-
dern bekannt ist. Anstatt Tausende von Menschen zu entlassen, war die wöchent-
liche Arbeitszeit für alle Beschäftigten drastisch reduziert worden. Diese Politik 
der Beschäftigungsstabilisierung durch Arbeitszeitflexibilisierung und vorüber-
gehende Arbeitszeitreduktion wollte die Konzernzentrale – und zwar Manage-
ment und Arbeitnehmervertretung im Konzernbetriebsrat – auch für die Lösung 
der Beschäftigungsprobleme in Brasilien anwenden. Für die brasilianischen Ar-
beiter war dieses Ansinnen aber völlig unverständlich: Warum sollten diejeni-
gen Arbeiter, die schon seit Jahrzehnten bei Volkswagen beschäftigt waren, zu-
rückstecken, um denjenigen eine stabile Beschäftigung zu ermöglichen, die erst 
sehr kurz bei Volkswagen do Brasil arbeiteten, also viel weniger Senioritätsrechte 
erworben hatten ? Warum sollten die brasilianischen Gewerkschaften unbedingt 
dem gleichen Modell folgen wie ihre Kollegen in Deutschland ? In Urabstimmun-
gen der brasilianischen Belegschaft wandte sich im Jahre 1997 die große Mehrheit 
der Belegschaft gegen eine solche Lösung. Erst zwei Jahre später war es in erneu-
ten Verhandlungen möglich, eine dem deutschen Modell ähnliche Lösung für das 
brasilianische Werk in São Bernardo umzusetzen. „Ein Vier-Tage-System konn-
te in Brasilien zur Verhinderung betriebsbedingter Kündigungen vor zwei Jah-
ren [also im Jahr 1999; Anmerkung L. P.] vereinbart werden. Damit konnte eine 
in Deutschland vereinbarte Vorgehensweise analog im VW-Konzern übertragen 
werden.“ (Widuckel 2001: 339). Offensichtlich lassen sich arbeitspolitische Lösun-
gen, selbst wenn sie von Management und Arbeitnehmervertretung auf Konzern-
ebene vereinbart wurden, nicht beliebig auf Standorte in anderen Arbeitskulturen 
und mit anderen Beschäftigungs- und Lebensbedingungen übertragen. Für alle 
beteiligten Gruppen in Brasilien und in Deutschland war dieser Beschäftigungs-
konflikt in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht ein schmerzvoller Lernprozess. 
Die brasilianischen Arbeiter mussten erkennen, dass es Alternativen zur generel-
len Entlassung der jeweils jüngsten Beschäftigten gab. Die deutschen Arbeitneh-
mervertreter mussten akzeptieren, dass sie den brasilianischen Kollegen trotz aller 
guten Vorsätze nicht einfach die deutschen Politikmuster der Beschäftigungssta-
bilisierung verordnen konnten, sondern dass alternative Konfliktlösungen auch 
sozial-kulturell akzeptiert werden mussten.

Beispiel 3: Lateinamerikanische Bananenarbeitergewerkschaften wie z. B. die Latein
amerikanische Koordination der Bananenarbeitergewerkschaften (COLSIBA), die 
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Nationale Föderation der Freien Bauern und IndigenaOrganisationen (FENACLE) 
oder die Koordination der Bananenarbeitergewerkschaften in Honduras (COSI-
BAH) hatten sich bereits seit den 1980er Jahren gegen die extremen Ausbeutungs-
bedingungen auf vielen Bananenplantagen zur Wehr gesetzt und die Einhaltung 
bestimmter Mindeststandards gefordert. Die Lateinamerikanische Koordination 
der Bananenarbeitergewerkschaften (COLSIBA) schloss dann im Jahre 2001 mit 
dem internationalen Bananenproduzenten Chiquita – mit etwa einem Viertel der 
Weltbananen-Exporte gleichauf mit Dole einer der zwei weltgrößten Bananenpro-
duzenten – ein Internationales Rahmenabkommen ab. In diesem sogenannten 
International Framework Agreement (IFA) wurden Mindestarbeitsschutzbestim-
mungen für die Arbeiter der Plantagen definiert, von denen Chiquita seine Wa-
ren einkaufte. Allerdings unterliefen die entsprechenden großen Plantagen dieses 
Abkommen regelmäßig durch die Auftragsvergabe an Subunternehmen, die wie-
derum dem Abkommen mit Chiquita nicht unterlagen. Auf der nationalen Ebene 
und in den bilateralen Verhandlungen mit Chiquita konnte die Bananenarbeiter-
gewerkschaft COLSIBA offensichtlich keine wirksamen Mittel mobilisieren, um 
diese Vertragsunterlaufungen zu verhindern. Erst als in wichtigen Abnehmerlän-
dern in Europa, zum Beispiel in der großen dänischen Lebensmittelkette Forenede 
Danske Brugsforeninger (FDB), von Nicht-Regierungsorganisationen und dem 
Euro pean Banana Action Network (EUROBAN) eine Kampagne gegen den Ba-
nanenproduzenten Chiquita begann, wurde es möglich, genügend Druck aufzu-
bauen, um die Einhaltung der Vereinbarungen auch in der Alltagspraxis in Costa 
Rica, Guatemala, Honduras und Panama durchzusetzen. Wie der damalige Prä-
sident von Chiquita Steve Warshaw erklärte, war es vor allem diese internationa-
le Kampagne, die den Konzern tatsächlich zu einer Revision seiner Arbeitspolitik 
bewegte: „In the wake of particularly damaging media coverage, we embarked on 
a disciplined path toward corporate responsibility“ (zit. nach Riisgaard 2002: 10).

Beispiel 4: Lange Zeit hatten internationale Arbeitgeberverbände wie zum Beispiel 
die International Organisation of Employers (IOE) sowie auch eine Reihe markt-
liberal orientierter nationaler Regierungen geglaubt, die wirtschaftliche Globali-
sierung bestünde im Wesentlichen aus dem Niederreißen ‚überkommener‘ natio-
naler Bestimmungen und protektionistischer Maßnahmen, an deren Stelle keine 
grenzüberschreitenden neuen Regelungsmechanismen treten müssten. Deshalb 
hatten sie im Jahre 1998 ein multinationales Abkommen in aller Schnelle und 
ohne breite öffentliche Erörterung verabschieden wollen, in dem unter anderem 
geregelt werden sollte, dass grenzüberschreitend tätige Unternehmen überall auf 
der Welt nur denjenigen Bestimmungen unterworfen sein sollten, die auch in ih-
rem eigenen Herkunftsland Anwendung fänden. Nachdem dieses mehr oder we-
niger geheim verhandelte Multilateral Agreement on Investment (MAI) dennoch, 
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zunächst angefacht durch kanadische Nicht-Regierungs-Organisationen, an die 
Öffentlichkeit geraten war, entbrannte ein Sturm der Entrüstung, an dessen Ende 
die Verabschiedung neuer Regeln für multinationale Konzerne durch die OECD 
stand. Diese Richtlinien ermöglichen es Einzelpersonen und Organisationen, in 
so genannten Kontaktbüros ihres jeweiligen Landes, Beschwerden gegen das Ver-
halten multinationaler Unternehmen anzubringen. Inzwischen existiert in der 
Praxis ein äußerst ausdifferenziertes System ‚nationaler Kontaktpunkte‘ in vielen 
OECD-Ländern und ein komplexes Netz von Arbeitgeber- und Gewerkschafts-
verbänden sowie Nicht-Regierungs-Organisationen, durch welches das Verhal-
ten der multinationalen Unternehmen im Hinblick auf die in den OECD-Richt-
linien aufgeführten Kriterien kritisch beobachtet und ggf. beanstandet wird. Zu 
den bei nationalen Kontaktpunkten durch NGOs ‚angeklagten‘ Unternehmen zäh-
len Namen wie Fibres and Fabrics International (FFI), Toyota und Continental 
AG, Adidas und Alcoa Aluminium.2

Alle diese Beispiele machen zweierlei deutlich: Erstens ist die Welt der Arbeit und 
Produktion im 21. Jahrhundert in einem so starken Ausmaß grenzüberschreitend 
vernetzt, dass Ereignisse an einem bestimmten Ort Rückwirkungen sogar in den 
am weitesten davon entfernten Regionen der Welt entfalten können. Für Unter-
nehmen, staatliches Handeln, Gewerkschaften, Internationale Regierungs- und 
Nicht-Regierungs-Organisationen gilt gleichermaßen: Wer diese hochkomplexen 
real existierenden Abhängigkeits- und Wirkungsbeziehungen nicht kennt und 
nicht in sein Handeln einbezieht, wird seine Ziele kaum erreichen können. Alle 
Beispiele machen aber zweitens auch deutlich, dass entgegen allen Thesen vom 
entfesselten globalen Kapitalismus und von der vollständig deregulierten inter-
nationalen Wirtschaft auch die grenzüberschreitend tätigen Unternehmen und 
die modernen global player eigentlich nicht regellos schalten und walten kön-
nen. Auch im 21. Jahrhundert sind Wirtschaftsorganisationen in hochkomple-
xe und sich weiter entwickelnde Institutionengefüge eingebunden. Diese durch-
aus wirkungsmächtigen gesellschaftlichen Normen und Regelwerke beschränken 
sich keineswegs auf nationalstaatliche Gesetze, deren Einflussmöglichkeiten im 
wahrsten Sinne des Wortes schnell an ihre Grenzen stoßen. Sie beinhalten auch 
die neuen Formen einer globalen kritischen Öffentlichkeit, die sich z. B. über das 
Internet sowie über Internationale Regierungs- und Nicht-Regierungs-Organisa-

2 Vgl. ausführlicher hierzu Abschnitte 7.2 und 11.2 sowie die offizielle Website der OECD zu 
den nationalen Kontaktpunkten sowie die NGO-kritische Begleitung http://oecdwatch.org/ 
und die gewerkschaftliche OECD-MAI-Website http://www.tuac.org/ und die entsprechen-
de Arbeitgeber-Website http://www.biac.org/, für die gewerkschaftlichen Beschwerdever-
fahren vgl. http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/01/70/document_doc.phtml.
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tionen formiert und neue Erwartungen der Legitimation von Unternehmenshan-
deln setzt. Ein nicht unwesentlicher Faktor für die Dynamik der Finanzkrise im 
Jahre 2008 war gerade, dass das internationale Finanzsystem weitgehend aus sol-
chen Regulierungs- und Compliance-Strukturen ausgenommen war und in weit-
gehender Intransparenz gegenüber den verschiedenen Formen öffentlicher, ge-
sellschaftlicher Kontrolle operierte.

Betrachtet man die alten und neuen Formen der lokalen, nationalen und 
grenzüberschreitenden Einflussnahme auf Wirtschaftshandeln jeweils einzeln 
und isoliert, dann mag man – je nach Standpunkt – die Ohnmacht lokaler Be-
schäftigtengruppen und nationaler Staaten gegenüber internationalen Konzernen 
beklagen oder als Befreiung wirtschaftlichen Handelns feiern. In diesem Hand-
buch wird ein anderer Weg beschritten: Die einzelnen Regulierungsmechanismen, 
die jeweils für sich genommen wenig gegen grenzüberschreitend aktive und agi-
le Unternehmen ausrichten können, werden als Teilstücke eines emergierenden 
internationalen Geflechtes von harten Regeln und Normensystemen, ‚weichen‘ 
nachhaltigen Legitimationserfordernissen, grenzüberschreitenden Kommunika-
tionskanälen und Interaktionszusammenhängen sowie internationalen Akteurs-
netzwerken vorgestellt und untersucht. Erst diese Sichtweise ermöglicht ein Ver-
ständnis der Wechselwirkungen und Dynamiken, die in der Internationalisierung 
der Regulierung von Arbeit und Beschäftigung liegen.

Dieses Buch beschäftigt sich mit Erwerbsregulierung, also mit den formel-
len und informellen Regeln sowie mit den realen Praktiken und Mechanismen 
der Festlegung, Kontrolle und Weiterentwicklung der Bedingungen, unter denen 
Menschen beschäftigt werden, ihre Arbeit verrichten und am Arbeits- und Pro-
duktionsprozess beteiligt sind. Diese Muster von Erwerbsregulierung waren seit 
der Entstehung des industriellen Kapitalismus, also über ein bis zwei Jahrhunderte, 
vorwiegend nationalstaatlich ausdifferenziert. Überall auf der Welt existieren na-
tionale Arbeitsrechtssysteme, nationale Gewerkschaftsverbände und Arbeitgeber-
organisation sowie nationale Mechanismen und Traditionen der Lohnfestlegung, 
der Arbeitskulturen, der Konfliktaustragung und -schlichtung, der Arbeitszeit-
findung und -praxis sowie der Partizipation der Beschäftigten in der Wirtschaft. 
Entsprechend gibt es durchaus viele Handbücher und Überblickswerke, die in der 
Tradition der international vergleichenden Forschung und Darstellung nationale 
Systeme von Arbeitsbeziehungen erläutern und gegenüberstellen.

Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, ob sich im Rahmen eines 
universellen Veränderungsdrucks und von Internationalisierungsprozessen die 
spezifischen Bedingungen und Modelle einzelner Länder angleichen (Universa-
lismus- bzw. Konvergenzthese) oder ob die nationalspezifischen Kulturen und 
institutionellen Regulierungssysteme bestehen bleiben und weltweite Heraus-
forderungen gegebenenfalls unterschiedlich verarbeiten (Partikularismus- oder 
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Divergenzthese). In Bezug auf dieses Problem wird hier ein dritter Standpunkt 
bezogen: Einerseits werden durchaus weltweite oder zumindest immer stärker 
grenzüberschreitende Herausforderungen und Veränderungskräfte für Arbeit und 
Beschäftigung wirksam, diese werden aber andererseits nicht zu einer immer ho-
mogeneren Landschaft der Erwerbsregulierung führen, sondern entsprechend 
der jeweiligen nationalgesellschaftlichen Bedingungen unterschiedlich verarbei-
tet, adaptiert und weiterentwickelt.3 Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Be-
handlung solcher Phänomene der Erwerbsregulierung, die als transnationale und 
internationale Strukturen und Prozesse die Grenzen von Nationalstaaten und Na-
tionalgesellschaften überschreiten. Es geht also in erster Linie um sich neu heraus-
bildende, relativ dauerhafte und dichte, grenzüberscheitende Beziehungsgeflechte 
und nicht um einen klassischen Vergleich von nationalen Systemen der Erwerbs-
regulierung.

Es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Globalisierung von Wert-
schöpfungsketten und Unternehmensaktivitäten begleitet wird von einem sich 
durchaus verdichtenden Geflecht von grenzüberschreitenden Beeinflussungsprak-
tiken und Regulierungsmechanismen. Hierbei bilden sich immer stärker mehr 
oder weniger eigenständige internationale Regulierungstypen heraus, die in den 
Kapiteln 7 bis 11 ausführlicher beschrieben werden. Hierzu gehören etwa die glo-
balen Mindeststandards der Menschenrechte und der ‚Millenium Development 
Goals‘ sowie die auf Arbeit bezogenen Richtlinien der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO-Mindeststandards, Abschnitt 7.1), neue Formen der supra-
staatlichen Gesetzgebung und Regulierung etwa im Rahmen der Europäischen 
Union (z. B. zu Euro-Betriebsräten, Abschnitt 8.2), zwischen Gewerkschaften und 
einzelnen Konzernen abgeschlossene Internationale Rahmenabkommen (IFAs, 
Abschnitt 9.3) oder etwa die bereits erwähnten Richtlinien für multinationale 
Unternehmen der OECD (Abschnitt 11.2). Für die Regulierung der Arbeits-, Be-
schäftigungs- und Partizipationsbedingungen der Menschen überall auf der Welt 
werden zunehmend aber auch neue Formen produktbezogener Labels und unter-
nehmensbezogener Zertifizierungen (Kapitel 10) relevant sowie auch die von den 
Vereinten Nationen initiierten Maßnahmen freiwilliger Verpflichtungserklärun-
gen grenzüberschreitender Unternehmen (Abschnitt 9.1). Schließlich sollen auch 
internationale Kampagnen wie etwa die Clean Cloth Campaign und die dadurch 
mögliche Herstellung einer globalen oder transnationalen Öffentlichkeit themati-
siert werden (Abschnitt 10.3).

3 Zur These konvergenter Divergenzen vgl. Katz/Darbishire 2000; zum grundlegenden Ar-
gument der konvergenten Divergenz und der divergenten Konvergenz vgl. auch Abel/Pries 
2006 und weiter unten Abschnitt 5.1).
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Über diese sich entwickelnde, emergente Landschaft grenzüberschreitender 
Erwerbsregulierung liegen inzwischen vielfältigste Einzelstudien und Forschungs-
ergebnisse vor. Dabei werden in aller Regel einzelne dieser Regulierungstypen, 
Akteursgruppen oder etwa Regionen betrachtet. Lebhafte Diskussionen über den 
tatsächlichen Regulierungseffekt und -wert einzelner Mechanismen finden sich 
sowohl in der Wissenschaft als auch unter den Praktikern in Staat, Unternehmen 
und Verbänden. So etwa existiert die Meinung, dass die ILO-Mindestnormen 
eigent lich kaum eine regulierende Wirkung für Unternehmens- und staatliches 
Handeln entfalten. Diese Mindeststandards seien zwar jeweils von der Mehrheit 
aller Nationalstaaten ratifiziert worden, aber überall dort, wo diese zu einschnei-
denden Veränderungen in bestimmten Bereichen führen müssten, hätten sich na-
tionale Regierungen gegen eine Ratifizierung bisher erfolgreich gewehrt, wie zum 
Beispiel beim Thema der Kinderarbeit oder der Gewerkschaftsfreiheit. (vgl. aus-
führlich Abschnitt 7.1).

In Bezug auf die OECD-Multinational Guidelines lässt sich von kritischer Seite 
die Meinung vernehmen, diese seien weitgehend wirkungslos, wenn es um die tat-
sächliche Offenlegung und Bekämpfung unternehmerischen Fehlverhaltens gehe. 
Umgekehrt gibt es auch Stimmen aus dem Unternehmerlager, die beanstanden, 
diese Richtlinien gäben profilierungssüchtigen NGOs nur allzu viele Gelegenhei-
ten, Sand ins Getriebe der Weltwirtschaft zu streuen. Gegen die Internationalen 
Rahmenabkommen wird eingewendet, hierbei handele es sich fast ausschließlich 
um unverbindliche Schönwettererklärungen, die keinerlei Überprüfungs- und Er-
zwingungsmechanismen für die einzelnen Standorte der unterzeichnenden inter-
nationalen Konzerne beinhalteten. Kurzum: Zu allen einzelnen Regulierungsare-
nen und deren spezifischen Instrumenten lassen sich skeptische bis kritische 
Einwände im Hinblick auf ihre tatsächliche Regulierungswirkung vorbringen.

Eine zentrale Überlegung dieses Buches ist allerdings, dass die konkrete Wir-
kungsweise und die tatsächlichen Effekte der hier zu behandelnden grenzüber-
schreitenden Regulierungen nicht angemessen abgeschätzt werden können, wenn 
sie nur als einzelne Maßnahmen oder als isolierte Regulierungstypen betrach-
tet werden. Vielmehr müssen diese unterschiedlichen Regulierungstypen als in 
sich schon komplexe Handlungs- und Kräftefelder in einer sich entwickelnden 
und verdichtenden Textur internationaler Erwerbsregulierung verstanden werden. 
Die Stärke und Wirkung jedes Einzelnen dieser Fäden lässt sich nicht abschätzen, 
wenn er nur als isolierter Faden betrachtet wird; das Geflecht als Ganzes muss Be-
zugspunkt für die Analyse und Beurteilung der einzelnen Regulierungstypen sein. 
Diese Betrachtungsweise verlangt, in komplexeren Netzwerkstrukturen und ver-
schachtelteren Beziehungsgeflechten zu denken, weil nur dies den tatsächlichen 
Verhältnissen angemessen ist und für alle beteiligten Akteursgruppen (staatliche 
Einrichtungen, Unternehmen, Internationale Organisationen, Gewerkschaftsver-
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bände, Nicht-Regierungs-Organisationen und andere in diesem Feld Tätige) er-
folgreiches Handeln ermöglicht. Deshalb steht die Darstellung der internationalen 
Regulierungstypen und ihrer jeweiligen Vernetzung untereinander hier im Mit-
telpunkt.

Zu einer angemessenen Behandlung der Internationalisierung von Erwerbsre-
gulierung gehört zunächst einmal eine genauere Darstellung dessen, was unter Er-
werbsregulierung im Einzelnen zu verstehen ist. Hierunter fallen Bereiche, die in 
anderen Zusammenhängen als Industrielle Beziehungen, als Arbeitsbeziehungen 
oder als Arbeitspolitik bezeichnet werden und die mit den Tätigkeitsbereichen 
des internationalen Personalwesens in Unternehmen, der staatlichen Arbeits- und 
Sozialpolitik, den zwischenstaatlichen Internationalen Beziehungen, der interna-
tionalen Solidarität von Gewerkschaftsverbänden, der Arbeits- und Sozialpolitik 
internationaler Arbeitgeberverbände oder der Arbeits- und Menschenrechtspo-
litik von Nicht-Regierungs-Organisationen zu tun haben (Kapitel 2). In Kapitel 3 
werden dann verschiedene sozialwissenschaftliche Theorien und Konzepte behan-
delt sowie ein institutionensoziologisch orientiertes Verständnis der Strukturie
rung von Erwerbsarbeit skizziert. Anschließend werden in Kapitel 4 die einzelnen 
Dimensionen und Aspekte von Erwerbsregulierung erläutert und die breite Va-
rianz der Ausformungen nationaler Regime der Erwerbsregulierung durch Hin-
weise auf einzelne Länder verdeutlicht. Im Kapitel 5 werden die nationalen Re-
gime von Erwerbsregulierung für Deutschland sowie für die zwei hinsichtlich 
ihrer Bevölkerung – und damit auch in Bezug auf Erwerbsarbeit – größten Länder 
der Welt, die Volksrepublik China und Indien, in der gebotenen Kürze vorgestellt.

Nach diesen Ausführungen zum Verständnis von Erwerbsregulierung und zu 
deren Variationsbreite in einer internationalen Perspektive wird die Frage nach ih-
rer möglichen Konvergenz oder Divergenz ausführlicher behandelt (Abschnitt 6.1). 
In diesem Zusammenhang wird eine differenzierte Typologie von Formen der In-
ternationalisierung vorgeschlagen. Denn schon die eingangs erwähnten Beispie-
le zeigen, dass nicht alle grenzüberschreitenden Phänomene auch globale Bezie-
hungen im Sinne von überall auf der Welt präsenten Beziehungen sind. Globalen 
Charakter können die Menschenrechte und auch die ILO-Mindeststandards be-
anspruchen. Dagegen beziehen sich die Internationalen Rahmenabkommen nur 
auf das Geflecht der Standorte der daran jeweils beteiligten Unternehmen. Wie-
derum andere und durchaus relevante grenzüberschreitende Regulierungsformen 
beziehen sich auf Makroregionen wie die Europäische Union (z. B. die Direktiven 
zur Einrichtung von Euro-Betriebsräten) oder Nordamerika (z. B. die arbeitsbe-
zogenen Nebenabkommen im Rahmen des NAFTA-Vertrages). Es werden insge-
samt sieben Idealtypen der Internationalisierung vorgestellt, wobei jeweils einige 
Beispiele für entsprechende erwerbsregulierende Mechanismen und Akteurskon-
stellationen gegeben werden (Abschnitt 6.2).
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Für das Verständnis und die Behandlung internationaler Erwerbsregulierung-
sarenen ist auch die Kenntnis der Geschichte, Struktur und Arbeitsweise der da-
für relevanten korporativen Akteure von Bedeutung. Hierzu zählen vor allem die 
spezifischen UN-Einrichtungen wie die ILO, Internationale Organisationen wie 
die OECD oder die WTO, die Verbände von Gewerkschaften und Arbeitgebern, 
die internationalen Unternehmen sowie internationale Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen und neuere internationale Regulierungsassoziationen, wie sie etwa im 
Rahmen der korporativen Unternehmensverantwortung (corporate social respon
sibility) entstanden sind (Abschnitt 6.3). Die wichtigsten grenzüberschreitenden 
Regulierungstypen von Arbeit und Beschäftigung werden dann in den Kapiteln 7 
bis 11 vorgestellt. Dabei werden die jeweils dominanten Akteure, die Legitima-
tions- und Kontrolllogiken und die Regulierungsbreite und -tiefe skizziert sowie 
die Verwobenheit der einzelnen Arenen in die internationale Gesamttextur aufge-
zeigt. In Kapitel 12 werden abschließend die Entwicklungsperspektiven der inter-
nationalen Erwerbsregulierung diskutiert.
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2 Zur Gesellschaftlichen Einbettung 
von Erwerbsarbeit

Das Thema der Erwerbsregulierung umfasst generell die formellen und informellen 
Regeln sowie die realen Praktiken und Mechanismen der bewussten und expliziten, 
interessen und machtdurchtränkten, individuellen und kollektiven Festlegung, Kon
trolle und Weiterentwicklung der materialen Normen und prozeduralen Regeln, un
ter denen Menschen beschäftigt werden (Beschäftigungsbedingungen), ihre Arbeit 
konkret verrichten (Arbeitsbedingungen) und am Arbeits und Produktionsprozess 
beteiligt sind (Partizipationsbedingungen). Damit nimmt die Sozialwissenschaft der 
Erwerbsregulierung Theorie- und Forschungslinien aus verschiedenen Einzeldiszi-
plinen und Themenfeldern auf. Die klassische IndustrielleBeziehungsForschung 
(Müller-Jentsch 1997) war vor allem auf die organisierten Interessenaushandlun-
gen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden im Rahmen staatlicher 
Rahmenordnungen fokussiert und konzentrierte sich auf die Untersuchung for-
malisierter und größtenteils industrieller Normalarbeit in hochindustrialisierten 
Ländern. Im Mittelpunkt von Studien zur Arbeitspolitik (Jürgens/Naschold 1984) 
standen die öffentlich-staatlichen Muster von verbandlichen Interessenpolitiken, 
wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssystemen und staatlichen Ordnungsmustern in-
dustriell-kapitalistischer Demokratien. Die sozialwissenschaftliche Arbeitsmarkt
forschung (Lutz/Sengenberger 1974) integrierte ökonomische und soziologische 
Theorieperspektiven und empirische Studien zu den Mechanismen der Qualifi-
zierung, Allokation, Gratifizierung sowie horizontalen und vertikalen, betriebsin-
ternen und -externen Mobilität abhängiger Beschäftigter in industriell-kapitalis-
tischen Gesellschaften.

Systematische Untersuchungen der Erwerbsorientierungen und Arbeitsver-
läufe von abhängigen und selbstständigen Beschäftigten in Schwellenländern und 
im so genannten Informellen Sektor der Wirtschaft (Pries 1997) legen nahe, ab-
hängige Erwerbsarbeit differenziert im Rahmen der jeweiligen gesamtgesell-
schaftlichen Institutionensysteme zu betrachten, in denen sich die unterschied-
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